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Sonderveröffentlichung  | 18.06.2024

AMTLICHE WAHLBEKANNTMACHUNG 
DES ENDGÜLTIGEN WAHLERGEBNISSES UND DER NAMEN DER GEWÄHLTEN BEWERBERINNEN 

UND BEWERBER FÜR DIE WAHL DES STADTRATES DER STADT THALE AM 09.06.2024

1.
Gemäß § 42 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) i.V.m. § 69 Abs. 6 Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
gebe ich hiermit das vom Wahlausschuss der Stadt Thale in seiner Sitzung am 11.06.2024 festgestellte endgültige Wahlergebnis für die Wahl des 
Stadtrates der Stadt Thale bekannt:   

-  Wahlberechtigte insgesamt:                        14624
- Wähler/innen insgesamt:       8847 
- ungültige Stimmzettel:                                      198
- gültige Stimmzettel:                                       8649
- gültige Stimmen:                                          25288

2. 
Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Wahlvorschlägen ins-
gesamt zustehen, verteilen sich wie folgt auf die 28 Sitze im Stadtrat der Stadt Thale:        

Name (Partei, Wählergruppe, Einzelbewerber)               Stimmen      Sitze
1.   Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)                      10436 12
2.   Alternative für Deutschland (AfD)  7141 8
3.   DIE LINKE (DIE LINKE)                                                                       2259 3
4   Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)                              1039 1
5.   Freie Demokratische Partei (FDP)  230 0
7.   FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)  2144 2
29.  Bürgerliste     2039 2

3. Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt: 

Wahlvorschlag 1  Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Bewerber/innen                    Stimmen   Reihenfolge  
Sieker, Cornelia 2207 1
Suhr, Mathias  968 2
Franke, Eiko 755 3
Picek, Nico 454 4
Tölle, Nils 448 5
Hermert, Michael 436 6
Theermann, Monique 407 7
Kurch, Wolfgang Oskar 393 8
Unger, Michael 363 9
Drechsel, Thomas 346 10
Deike, Mandy 338 11
Bergmann, Bernd 279 12
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Wahlvorschlag 2  Alternative für Deutschland (AfD)
Bewerber/innen                  Stimmen     Reihenfolge 
Möhring, Dennis 3955 1
Lippert, Tino 586 2
Tröster, Tom 452 3
Jacobs, Michael 408 4
Ziems, Maximilian 307 5
Nawratek, Rudi 288 6
Ziems, Phillip 219 7
Horstmann, Doreen 208 8

Wahlvorschlag 3  DIE LINKE (DIE LINKE) 
Bewerber/innen                  Stimmen     Reihenfolge  
Fye, Maik 836 1
Robold, Birgit 472 2
Schubert, Frank 351 3

Wahlvorschlag 4  Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Bewerber/innen                  Stimmen     Reihenfolge  
 Blum, Günter 293 1

Wahlvorschlag 7 FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
Bewerber/innen                  Stimmen     Reihenfolge  
Riedel, Stefanie 1223 1
Wende, Peter 482 2

Wahlvorschlag 29 Bürgerliste
Bewerber/innen                  Stimmen     Reihenfolge  
Dr. Knust, Detlev 567 1
Marks, Heiko 390 2

4. Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber nächst festgestellt: 

Wahlvorschlag 1  Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Bewerber/innen                    Stimmen   Reihenfolge  
Nguyen, Dac Nghiep 253 13
Felsmann, Christian 229 14
Staat, Christian 226 15
Koch, Robin Walter 205 16
Zadow, Tosca 201 17
Maaß, Fred 198 18
Schott, Martin 192 19
Trute, Ralf 181 20
Franke, Julian 172 21
Funke, Michael 170 22
Nitschke, Peter 159 23
Zimmermann, Juliane 144 24
Mohr, Benjamin 127 25
Opel, Florian 126 26
Meyer, Jens 122 27
Hauptvogel, Mathias 83 28
Schütz, Heidi 80 29
Nitschke, Doreen 67 30
Erhardt, Bettina 62 31
Aust, David 45 32

Wahlvorschlag 2  Alternative für Deutschland (AfD) 
Bewerber/innen                  Stimmen     Reihenfolge  
Neubarth, Mike 202 9
Balster, Uwe 145 10
Bieging, Tobias 141 11
Schätzler, Karl-Heinz Ekkerhard 117 12
Horn, Hans-Joachim 113 13
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Wahlvorschlag 3  DIE LINKE (DIE LINKE)
Bewerber/innen                  Stimmen     Reihenfolge  
Hofmann, Robert 174 4
Jahnel, Nadine 164 5
Hundt, Andrea 149 6
Künzel, Uwe 65 7
Schmelzer, Jürgen 48 8

Wahlvorschlag 4 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Bewerber/innen                  Stimmen     Reihenfolge  
Baars, Georg 220 2
Blum, Gunnar 191 3
Illing, Jürgen 180 4
Blum, Angelika 155 5

Wahlvorschlag 7 FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
Bewerber/innen                  Stimmen     Reihenfolge  
Gottschalk, Carlo 439 3

Wahlvorschlag 29 Bürgerliste
Bewerber/innen                  Stimmen     Reihenfolge  
Meisel, Dirk-Michael 205 3
Tiedke, Eva 194 4
Schwarzloos, Gabriel 176 5
Meckel, Ursula 160 6
Herbst, Günter 105 7
Thiede, Thomas 105 8
Strenzke, André 82 9
Blosfeld, Guido 55 10

5. 
Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede wahlberechtigte Person des Wahlgebietes bei der unterzeichnenden Gemeindewahllei-
terin binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich oder mündlich als Erklärung zur Niederschrift 
einlegen. 
Der Wahleinspruch hat gemäß § 50 Absatz 5 KWG LSA keine aufschiebende Wirkung.

Thale, 11.06.2024

gez. Roloff-Schröter
Gemeindewahlleiterin  

AMTLICHE WAHLBEKANNTMACHUNG 
DES ENDGÜLTIGEN WAHLERGEBNISSES UND DER NAMEN DER GEWÄHLTEN BEWERBERINNEN 

UND BEWERBER FÜR DIE WAHL DES ORTSCHAFTSRATES DER ORTSCHAFT ALLRODE AM 09.06.2024

1. 
Gemäß § 42 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) i.V.m. § 69 Abs. 6 Kommunalwahlordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt gebe ich hiermit das vom Wahlausschuss der Stadt Thale in seiner Sitzung am 11.06.2024 festgestellte endgültige   
Wahlergebnis für die Wahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Allrode bekannt:      

-  Wahlberechtigte insgesamt:                        475
- Wähler/innen insgesamt:         305
- ungültige Stimmzettel:                                      9
- gültige Stimmzettel:                                       296
- gültige Stimmen:                                          886
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2. 
Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Wahlvorschlägen 
insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt auf die 9 Sitze im Ortschaftsrat Allrode:            

Name (Partei, Wählergruppe, Einzelbewerber)               Stimmen      Sitze
7.   Freie Wähler (FREIE WÄHLER)   183 2
31.  Einzelbewerber Kurch   253 2
32. Einzelbewerberin Pohl   45 0
33.  Einzelbewerberin Gaßmann   65 1
34.  Einzelbewerber Ulrich   63 1
36.  Einzelbewerber Rieger   59 1
37.  Einzelbewerber Rienäcker   70 1
38.  Einzelbewerber Voigt   47 0
39.  Einzelbewerber Frensel   101 1

3. 
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt: 

Wahlvorschlag 7 Freie Wähler (FREIE WÄHLER)
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Riedel, Stefanie 183 1

Wahlvorschlag 31, Einzelbewerber Kurch
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Kurch, Wolfgang Oskar 253 1

Wahlvorschlag 33, Einzelbewerber Gaßmann
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Gaßmann, Kerstin 65 1

Wahlvorschlag 34, Einzelbewerber Ulrich
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Ulrich, Frank  63 1

Wahlvorschlag 36, Einzelbewerber Rieger
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Rieger, Marcel 59 1

Wahlvorschlag 37, Einzelbewerber Rienäcker
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Rienäcker, Peter 70 1

Wahlvorschlag 39, Einzelbewerber Frensel
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Frensel, Toni 101 1

4. 
Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede wahlberechtigte Person des Wahlgebietes bei der unterzeichnenden Gemeindewahlleite-
rin binnen zwei Wochen nach  Bekanntgabe des Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich oder mündlich als Erklärung zur Niederschrift 
einlegen. Der Wahleinspruch hat gemäß § 50 Absatz 5 KWG LSA keine aufschiebende Wirkung.

Thale, 11.06.2024         

gez. Roloff-Schröter
Gemeindewahlleiterin  
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AMTLICHE WAHLBEKANNTMACHUNG 
DES ENDGÜLTIGEN WAHLERGEBNISSES UND DER NAMEN DER GEWÄHLTEN BEWERBERINNEN 

UND BEWERBER FÜR DIE WAHL DES ORTSCHAFTSRATES DER ORTSCHAFT ALTENBRAK AM 09.06.2024

1. 
Gemäß § 42 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) i.V.m. § 69 Abs. 6 Kommunalwahlordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt gebe ich hiermit das vom Wahlausschuss der Stadt Thale in seiner Sitzung am 11.06.2024 festgestellte endgültige   
Wahlergebnis für die Wahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Altenbrak bekannt:   

-  Wahlberechtigte insgesamt:                        242
- Wähler/innen insgesamt:         169
- ungültige Stimmzettel:                                      4
- gültige Stimmzettel:                                       165
- gültige Stimmen:                                          492

2. 
Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Wahlvorschlägen 
insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt auf die 8 Sitze im Ortschaftsrat Altenbrak:             

Name (Partei, Wählergruppe, Einzelbewerber)               Stimmen      Sitze
32.  Altenbraker Wählergruppe Bodetal (AWB)  260 4
34.  34. Freie Wählergemeinschaft Altenbrak (FWA) 176 3
35.  Einzelbewerber Reulecke   56 1 

3. 
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt: 

Wahlvorschlag 32 Altenbraker Wählergruppe Bodetal (AWB)
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Stenger, Andreas 50 1
Szuminski, Marcel 45 2
Wiese, Michel 41 3
Leder, Frank 37 4

Wahlvorschlag 34 Freie Wählergemeinschaft Altenbrak (FWA)
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Trute, Ralf 86 1
Knopf, Andreas 36 2
Kühne, Daniel 24 3

Wahlvorschlag 35 Einzelbewerber Reulecke
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Reulecke, Marco 56 1

4. 
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber nächst festgestellt: 

Wahlvorschlag 32 Altenbraker Wählergruppe Bodetal  (AWB)
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Koppelmann, Dorothea 30 5
Wilde, Robby 29 6
Jeske, Eike 16 7
Borowski, Sascha 12 8

Wahlvorschlag 34 Freie Wählergemeinschaft Altenbrak (FWA) 
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Paul, Ronald 21 4
Pfeiffer, Gabriela 7 5
Schmidt, Carsten 2 6
Heumann, Hans-Gotwin 0 7
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5. 
Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede wahlberechtigte Person des Wahlgebietes bei der unterzeichnenden Gemeindewahllei-
terin binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich oder mündlich als Erklärung zur Niederschrift 
einlegen. Der Wahleinspruch hat gemäß § 50 Absatz 5 KWG LSA keine aufschiebende Wirkung.

Thale, 11.06.2024      

gez. Roloff-Schröter
Gemeindewahlleiterin 

AMTLICHE WAHLBEKANNTMACHUNG 
DES ENDGÜLTIGEN WAHLERGEBNISSES UND DER NAMEN DER GEWÄHLTEN BEWERBERINNEN

UND BEWERBER FÜR DIE WAHL DES ORTSCHAFTSRATES DER ORTSCHAFT FRIEDRICHSBRUNN AM 
09.06.2024

1. 
Gemäß § 42 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) i.V.m. § 69 Abs. 6 Kommunalwahlordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt gebe ich hiermit das vom Wahlausschuss der Stadt Thale in seiner Sitzung am 11.06.2024 festgestellte endgültige   
Wahlergebnis für die Wahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Friedrichsbrunn bekannt:   

-  Wahlberechtigte insgesamt:                        752
- Wähler/innen insgesamt:          497
- ungültige Stimmzettel:                                      9
- gültige Stimmzettel:                                       488
- gültige Stimmen:                                          1460

2. 
Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Wahlvorschlägen 
insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt auf die 7 Sitze im Ortschaftsrat Friedrichsbrunn:         

Name (Partei, Wählergruppe, Einzelbewerber)               Stimmen      Sitze
1.  Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 243 1
31.  Pro Friedrichsbrunn   764 4
32.  Einzelbewerberin Dippe-Reinhold  114 0
33.  Einzelbewerber Böhm   339 2

3. 
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt: 

Wahlvorschlag 1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Staat, Christian 243 1

Wahlvorschlag 31 Pro Friedrichsbrunn 
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Kopatschek, Frauke 348 1
Fliege, Nico 245 2
Bucerius, Petra 105 3
Teage, Claudia 66 4

Wahlvorschlag 33 Einzelbewerber Böhm 
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Böhm, Ortwin 339 1
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4. 
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber nächst festgestellt: 

Es wurden keine weiteren Bewerberinnen und Bewerber nächst festgestellt.

5. 
Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede wahlberechtigte Person des Wahlgebietes bei der unterzeichnenden Gemeindewahllei-
terin binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich oder mündlich als Erklärung zur Niederschrift 
einlegen. Der Wahleinspruch hat gemäß § 50 Absatz 5 KWG LSA keine aufschiebende Wirkung.

Thale, 11.06.2024        

gez. Roloff-Schröter
Gemeindewahlleiterin 

AMTLICHE WAHLBEKANNTMACHUNG 
DES ENDGÜLTIGEN WAHLERGEBNISSES UND DER NAMEN DER GEWÄHLTEN BEWERBERINNEN 

UND BEWERBER FÜR DIE WAHL DES ORTSCHAFTSRATES DER ORTSCHAFT NEINSTEDT AM 09.06.2024

1. 
Gemäß § 42 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) i.V.m. § 69 Abs. 6 Kommunalwahlordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt gebe ich hiermit das vom Wahlausschuss der Stadt Thale in seiner Sitzung am 11.06.2024 festgestellte endgültige Wahlergebnis 
für die Wahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Neinstedt bekannt:   

-  Wahlberechtigte insgesamt:                        1452
- Wähler/innen insgesamt:          798
- ungültige Stimmzettel:                                      32
- gültige Stimmzettel:                                       766
- gültige Stimmen:                                          2272

2. 
Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Wahlvorschlägen 
insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt auf die 7 Sitze im Ortschaftsrat Neinstedt:        

Name (Partei, Wählergruppe, Einzelbewerber)               Stimmen      Sitze
1.  Christliche Demokraische Union Deutschland (CDU) 273 1
31.  Bürger für Neinstedt (BfN)   1999 6

3. 
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt: 

Wahlvorschlag 1 Christliche Demokratische Union Deutschland (CDU)
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Zimmermann, Juliane 273 1

Wahlvorschlag 31  Bürger für Neinstedt (BfN)
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Dr. Knust, Detlev 494 1
Marks, Heiko 451 2
Tiedtke, Eva 340 3
Nagel, Manfred 251 4
Strenzke, André 163 5
Schwarzloos, Gabriel 156 6
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4. 
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber nächst festgestellt: 

Wahlvorschlag 31  Bürger für Neinstedt (BfN)
Bewerber/innen       Stimmen   Reihenfolge  
Bentzien, Carsten Paul Georg  148 7

5. 
Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede wahlberechtigte Person des Wahlgebietes bei der unterzeichnenden Gemeindewahllei-
terin binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich oder mündlich als Erklärung zur Niederschrift 
einlegen. Der Wahleinspruch hat gemäß § 50 Absatz 5 KWG LSA keine aufschiebende Wirkung.

Thale, 11.06.2024        

gez. Roloff-Schröter
Gemeindewahlleiterin

AMTLICHE WAHLBEKANNTMACHUNG 
DES ENDGÜLTIGEN WAHLERGEBNISSES UND DER NAMEN DER GEWÄHLTEN BEWERBERINNEN
UND BEWERBER FÜR DIE WAHL DES ORTSCHAFTSRATES DER ORTSCHAFT STECKLENBERG AM 

09.06.2024

1. 
Gemäß § 42 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) i.V.m. § 69 Abs. 6 Kommunalwahlordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt gebe ich hiermit das vom Wahlausschuss der Stadt Thale in seiner Sitzung am 11.06.2024 festgestellte endgültige   
Wahlergebnis für die Wahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Stecklenberg bekannt:    

-  Wahlberechtigte insgesamt:                        463
- Wähler/innen insgesamt:          243
- ungültige Stimmzettel:                                      1
- gültige Stimmzettel:                                       242
- gültige Stimmen:                                          716

2. 
Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Wahlvorschlägen 
insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt auf die 8 Sitze im Ortschaftsrat Stecklenberg:         

Name (Partei, Wählergruppe, Einzelbewerber)               Stimmen      Sitze
1.  Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)                     122 1
2.  Alternative für Deutschland (AfD)  90 1
31.  Bürgerliste Stecklenberg   426 5
32.  Einzelbewerber Franke   34 0
33.  Einzelbewerber Liebing   44 1

3. 
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt: 

Wahlvorschlag 1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Schott, Martin 60 1

Wahlvorschlag 2 Alternative für Deutschland (AfD)
Bewerber/innen                         Stimmen   Reihenfolge
Ziems, Phillip 90 1

Wahlvorschlag 31 Bürgerliste Stecklenberg
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Müller, Patrick 109 1
Stertz, Andreas 69 2
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Baars, Georg 68 3
Pinnow, Janet 50 4
Stertz, Stephanie 46 5
Wahlvorschlag 33 Einzelbewerber Liebing
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Liebing, Sascha 44 1

4. 
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber nächst festgestellt: 
 
Wahlvorschlag 1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Nitschke, Peter 39 2
Nitschke, Doreen 23 3

Wahlvorschlag 31 Bürgerliste Stecklenberg
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Weißenborn, Roswitha 39 6
Jacobs, Charlotte 34 7
Jacobs, Rosemarie 11 8

5. 
Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede wahlberechtigte Person des Wahlgebietes bei der unterzeichnenden Gemeindewahllei-
terin binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich oder mündlich als Erklärung zur Niederschrift 
einlegen. Der Wahleinspruch hat gemäß § 50 Absatz 5 KWG LSA keine aufschiebende Wirkung.

Thale, 11.06.2024

gez. Roloff-Schröter
Gemeindewahlleiterin 

AMTLICHE WAHLBEKANNTMACHUNG 
DES ENDGÜLTIGEN WAHLERGEBNISSES UND DER NAMEN DER GEWÄHLTEN BEWERBERINNEN 

UND BEWERBER FÜR DIE WAHL DES ORTSCHAFTSRATES DER ORTSCHAFT TRESEBURG AM 09.06.2024

1. 
Gemäß § 42 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) i.V.m. § 69 Abs. 6 Kommunalwahlordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt gebe ich hiermit das vom Wahlausschuss der Stadt Thale in seiner Sitzung am 11.06.2024 festgestellte endgültige   
Wahlergebnis für die Wahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Treseburg bekannt:    

-  Wahlberechtigte insgesamt:                        71
- Wähler/innen insgesamt:          49
- ungültige Stimmzettel:                                      1
- gültige Stimmzettel:                                       48
- gültige Stimmen:                                          143

2. 
Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Wahlvorschlägen 
insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt auf die 5 Sitze im Ortschaftsrat Treseburg:        

Name (Partei, Wählergruppe, Einzelbewerber)               Stimmen      Sitze
31. Wählergemeinschaft für Treseburg  143 5
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3. 
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt: 

Wahlvorschlag 31 Wählergemeinschaft für Treseburg
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Neubarth, Mike 39 1
Becker, Mario 35 2
Asmus, Stefan 31 3
Brendel, Christine 24 4
Meyer, Heidrun 10 5

4. 
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber nächst festgestellt: 

Wahlvorschlag 31 Wählergemeinschaft Treseburg
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Braun, Frank 2 6 
Nicht, Heiko 2 7 

5. 
Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede wahlberechtigte Person des Wahlgebietes bei der unterzeichnenden Gemeindewahlleite-
rin binnen zwei Wochen nach  Bekanntgabe des Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich oder mündlich als Erklärung zur Niederschrift 
einlegen. Der Wahleinspruch hat gemäß § 50 Absatz 5 KWG LSA keine aufschiebende Wirkung.

Thale, 11.06.2024

gez. Roloff-Schröter
Gemeindewahlleiterin

AMTLICHE WAHLBEKANNTMACHUNG 
DES ENDGÜLTIGEN WAHLERGEBNISSES UND DER NAMEN DER GEWÄHLTEN BEWERBERINNEN 

UND BEWERBER FÜR DIE WAHL DES ORTSCHAFTSRATES DER ORTSCHAFT WARNSTEDT AM 09.06.2024

1. 
Gemäß § 42 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) i.V.m. § 69 Abs. 6 Kommunalwahlordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt gebe ich hiermit das vom Wahlausschuss der Stadt Thale in seiner Sitzung am 11.06.2024 festgestellte endgültige Wahlergebnis 
für die Wahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Warnstedt bekannt:    

-  Wahlberechtigte insgesamt:                        539
- Wähler/innen insgesamt:          384
- ungültige Stimmzettel:                                      6
- gültige Stimmzettel:                                       378
- gültige Stimmen:                                          1123

2. 
Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Wahlvorschlägen 
insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt auf die 7 Sitze im Ortschaftsrat Warnstedt:          

Name (Partei, Wählergruppe, Einzelbewerber)               Stimmen      Sitze
2.   Alternative für Deutschland (AfD)  331 2
31.  Freie Wählergemeinschaft Warnstedt  715 4
32.  Einzelbewerber Gühler   77 1
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3. 
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt: 

Wahlvorschlag 2 Alternative für Deutschland (AfD)
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Lippert, Tino 271 1
Bieging, Tobias 60 2

Wahlvorschlag 31 Freie Wählergemeinschaft Warnstedt
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Freist, Thomas 249 1
Herbst, Günter 189 2
Müller, Daniel 121 3
Meyer, Jens 94 4

Wahlvorschlag 32 Einzelbewerber Gühler
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Gühler, Wolfgang 77 1

4. 
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber nächst festgestellt:  

Wahlvorschlag 31 Freie Wählergemeinschaft Warnstedt
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Lohse, Severine 62 5

5. 
Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede wahlberechtigte Person des Wahlgebietes bei der unterzeichnenden Gemeindewahlleite-
rin binnen zwei Wochen nach  Bekanntgabe des Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich oder mündlich als Erklärung zur Niederschrift 
einlegen.  Der Wahleinspruch hat gemäß § 50 Absatz 5 KWG LSA keine aufschiebende Wirkung.

Thale, 11.06.2024

gez. Roloff-Schröter
Gemeindewahlleiterin 

AMTLICHE WAHLBEKANNTMACHUNG 
DES ENDGÜLTIGEN WAHLERGEBNISSES UND DER NAMEN DER GEWÄHLTEN BEWERBERINNEN
UND BEWERBER FÜR DIE WAHL DES ORTSCHAFTSRATES DER ORTSCHAFT WEDDERSLEBEN AM 

09.06.2024

1. 
Gemäß § 42 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) i.V.m. § 69 Abs. 6 Kommunalwahlordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt gebe ich hiermit das vom Wahlausschuss der Stadt Thale in seiner Sitzung am 11.06.2024 festgestellte endgültige   
Wahlergebnis für die Wahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Weddersleben bekannt:   

-  Wahlberechtigte insgesamt:                        813
- Wähler/innen insgesamt:        536
- ungültige Stimmzettel:                                      8
- gültige Stimmzettel:                                       528
- gültige Stimmen:                                          1564

2. 
Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Wahlvorschlägen 
insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt auf die 7 Sitze im Ortschaftsrat Weddersleben:         
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Name (Partei, Wählergruppe, Einzelbewerber)               Stimmen      Sitze
1.  Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)                        464 2
2.   Alternative für Deutschland (AfD)  302 1
31.  Freie Wählerliste Weddersleben (FWW)  798 4

3. 
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt: 

Wahlvorschlag 1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Deike, Mandy 414 1
Aust, David 50 2

Wahlvorschlag 2 Alternative für Deutschland (AfD)
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Nawratek, Rudi 302 1

Wahlvorschlag 31 Freie Wählerliste Weddersleben (FWW)
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Edler, Steffen 201 1
Hohley, Matthias 187 2
Wieczorrek, Steffi 119 3
Finger, Brigitte 104 4

4. 
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber nächst festgestellt: 

Wahlvorschlag 31 Freie Wählerliste Weddersleben
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Schulz, Mathias 103 5
Gräger, Christoph 84 6
 
5. 
Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede wahlberechtigte Person des Wahlgebietes bei der unterzeichnenden Gemeindewahlleite-
rin binnen zwei Wochen nach  Bekanntgabe des Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich oder mündlich als Erklärung zur Niederschrift 
einlegen. Der Wahleinspruch hat gemäß § 50 Absatz 5 KWG LSA keine aufschiebende Wirkung.

Thale, 11.06.2024

gez. Roloff-Schröter
Gemeindewahlleiterin 

AMTLICHE WAHLBEKANNTMACHUNG 
DES ENDGÜLTIGEN WAHLERGEBNISSES UND DER NAMEN DER GEWÄHLTEN BEWERBERINNEN

UND BEWERBER FÜR DIE WAHL DES ORTSCHAFTSRATES DER ORTSCHAFT WESTERHAUSEN AM 
09.06.2024

1. 
Gemäß § 42 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) i.V.m. § 69 Abs. 6 Kommunalwahlordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt gebe ich hiermit das vom Wahlausschuss der Stadt Thale in seiner Sitzung am 11.06.2024 festgestellte endgültige Wahlergebnis 
für die Wahl des Ortschaftsrates der Ortschaft Westerhausen bekannt:   

-  Wahlberechtigte insgesamt:                        1596
- Wähler/innen insgesamt:           963
- ungültige Stimmzettel:                                      20
- gültige Stimmzettel:                                       943
- gültige Stimmen:                                          2070
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2. 
Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Wahlvorschlägen 
insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt auf die 9 Sitze im Ortschaftsrat Westerhausen:        

Name (Partei, Wählergruppe, Einzelbewerber)               Stimmen      Sitze
1.  Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)                        908 4
30.  Freie Wählergemeinschaft Westerhausen (FWGW) 474 2
31. Bürger für Bürger   688 3

3. 
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt: 

Wahlvorschlag 1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Franke, Eiko 431 1
Körner, Werner 135 2
Franke, Julian 113 3
Nücklaus, Guido 87 4

Wahlvorschlag 30 Freie Wählergemeinschaft Westerhausen (FWGW)
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Theermann, Monique 209 1
Fiedler, Marc 86 2

Wahlvorschlag 31 Bürger für Bürger
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Kirmann, Matthias 361 1
Tiebe, Manfred 168 2
Keil, Thomas 159 3

4. 
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber nächst festgestellt: 

Wahlvorschlag 1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Mohr, Benjamin 84 5
Dille, Frank 58 6

Wahlvorschlag 31 Freie Wählergemeinschaft Westerhausen (FWG Westerhausen)
Bewerber/innen      Stimmen   Reihenfolge  
Jung, Bruno 59 3
John, Holger 33 4
Zober, Jana 32 5
Serauky, Karen 31 6
Mohr, Annette-Beatrix 24 7
 

5. 
Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede wahlberechtigte Person des Wahlgebietes bei der unterzeichnenden Gemeindewahllei-
terin binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich oder mündlich als Erklärung zur Niederschrift 
einlegen.  Der Wahleinspruch hat gemäß § 50 Absatz 5 KWG LSA keine aufschiebende Wirkung.

Thale, 11.06.2024

gez. Roloff-Schröter
Gemeindewahlleiterin
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Das Bürgerbüro informiert 

Wir wollen dieses Jahr wieder verreisen, aber ist mein Personalausweis oder Reisepass oder Kinderreisepass noch gültig? 

Ein Blick auf das Dokument zeigt Ihnen das Ablaufdatum.

Gemäß dem Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis ist jeder Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 
des Grundgesetzes verpflichtet, einen gültigen Ausweis zu besitzen, sobald sie 16 Jahre alt sind und der allgemeinen Meldepflicht unter-
liegen oder, ohne ihr zu unterliegen, sich überwiegend in Deutschland aufhalten.

Als Besitzer eines gültigen Reisepasses erfüllen Sie auch die Ausweispflicht.

Beachten Sie bitte, dass die Ausstellung von Kinderreisepässen seit dem 01.01.2024 gesetzlich nicht mehr vorgesehen ist. Kinder erhalten 
einen „normalen“ Personalausweis bzw. Reisepass.

Sollten Sie Fragen zu Ihren Dokumenten haben, wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros Thale (Tel. 03947/470100)

Sehr geehrte Wahlhelferinnen und Wahlhelfer,

als Gemeindewahlleiterin möchte ich mich bei Ihnen herzlich 
für Ihre am Wahltag und Wahlabend geleistete Arbeit bedanken.

Sie haben die Aufgaben mit Bravour erledigt und bis spät in die Nacht 
die Stimmen der vielen Wähler ausgezählt. 

Wahlhelfer teilten mir im Nachgang auch mit, dass sie trotz der enormen Belastung, 
Spaß an dem Einsatz hatten.

Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Wahl 
in dieser Zusammensetzung wiedersehen. 

Vielen Dank!
Ihre Sandra Roloff-Schröter 

Gemeindewahlleiterin
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 Antrag auf Einrichtung einer 
 Übermittlungssperre 

 Eingangsstempel 

 
 
Familienname:   

Vorname(n):   

Geburtsname:  

Geburtsdatum:   

Anschrift:    

 
 

 
Übermittlungssperren (Nr. der Sperren siehe Erläuterungen) 

Da ich nicht der Religionsgesellschaft meines Ehegatten angehöre, beantrage ich gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 
Bundesmeldegesetz (BMG), dass meine Daten nicht an die Religionsgesellschaft meines Ehegatten übermittelt werden. 

Ich widerspreche der Weitergabe meiner Daten, wenn ich ein Alters- oder Ehejubiläum begehe und bitte 
um Einrichtung einer Übermittlungssperre nach § 50 Abs. 5 i.V.m. § 50 Abs. 2 Bundesmeldegesetz (BMG). 

Ich widerspreche der Weitergabe meiner Daten an Parteien, Wählergruppen und andere 
im Zusammenhang mit Wahlen und bitte um Einrichtung einer Übermittlungssperre nach § 50 Abs. 5 i.V.m. § 50 Abs. 1 
Bundesmeldegesetz (BMG). 

Ich widerspreche der Weitergabe meines Namens und meiner Anschrift an Adressbuchverlage nach 
§ 50 Abs. 5 i.V.m. § 50 Abs. 3 Bundesmeldegesetz (BMG) und bitte um Einrichtung einer Übermittlungssperre. 

Ich widerspreche der Datenübermittlung an das Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr 
gemäß § 36 Abs. 2 Bundesmeldegesetz (BMG). 
Diese Datenübermittlung erfolgt zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial über die Streitkräfte 
an eventuell zukünftige Freiwillige. 

 
 
 
Datum und Unterschrift 
 
 
  _________________________________________  
 
 
Amtliche Vermerke:  
 

 1 

 2 

3  

 4 

 5 

 



Telefonverzeichnis der Stadtverwaltung Thale  03.06.2024 
Telefon - Einwahl:   03947 - 470 - . . .     Fax: 03947 - 470199     Zentrale: 03947 - 470 - 0                  e-mail: stadt@thale.de 
  

 

Telefon   Aufgabe Name    
 
 Bürgermeister / Stabsstelle Digitalisierung 
200 Bürgermeister  Herr Zedschack 
 
200 Sekretariat Frau Schrader 
206 Datenverarbeitung Herr Kestner  
  Herr Baars 
 
 Amt Rat und Recht     
204 Amtsleiterin  Frau Roloff-Schröter 
 
201 Ratsbüro Frau Illing, Herr Zahradka 
119 Schiedsstelle 
 
 Haupt- und Personalamt     
215 Amtsleiter  Herr Noppe 
 
214 Zentrale Dienste, Frau Hegewald 
 Versicherungen 
216  Personalverwaltung Frau Daniel 
217 Lohnbuchhaltung  Frau Tolle 
404 Stadtarchiv Frau Kolbe  
 
 Amt Finanzwesen 
207 Amtsleiterin Frau Kaye 
 
208 Anlagenbuchhaltung Frau Gräger 
 Geschäftsbuchhaltung N.N. . 
209 Vollstreckung Frau Celino-Roloff  
210 Vollstreckung/ Frau Chrzanowski 
 Kassenbuchhaltung   
211 Steuern Frau Schmidt 
212 Steuern Frau Dippe 
220 Zentrale  Frau Hake 
 Geschäftsbuchhaltung  
221 STADTKASSE N.N. 
 Kassenbuchhaltung  
222 Kassenleiterin Frau Kammerer  
                                       
 Amt Bürgerdienste  
107 Amtsleiter Herr Hirschelmann  
 
120 Gebäudemanagement  Herr Wiese 
121 Gebäudemanagement Frau Lorenz 
 
 Bürgerbüro     
102 Abteilungsleiterin Frau Schusser 
100 Information, Service, Meldestelle, Fundbüro 
130  Frau Schäfer 
131  N.N.  
132  Frau Meisel 
133  Frau Kleine 
134  Frau Berger 
                  
103 Friedhofsangelegenheiten Frau Günzke, Herr Pohl,  
  Frau Schröder 
105 Standesamt Frau Käßler 
 
 Soziales  
108 Abteilungsleiter Herr Kroeger  
109 Kultur, Jugend, Sport, Asyl Frau Brosig 
 Schule, Tourismus 
122 Kindertagesstätten Frau Balcerowski  
123 Kindertagesstätten Frau Möhring 
 
112 Polizei  
 Telefonnummer: 7729234 
 

Telefon   Aufgabe Name    
 
 Amt Bauen und Ordnung  
312 Amtsleiter Herr Oberacker  
 
 Ordnung und Sicherheit 
 
310 Abteilungsleiter  Herr Zedschack 
309 Ordnung, Gewerbe, Frau Lepsien  
 Straßenverkehrsangelegen- 
 heiten 
320 Ordnung, Feuerwehr Frau Kulbe 
321     Vollzug, Sondernutzung Herr Bienek 
322 Ordnung und Bußgeld Frau Wahrmann 
 
 Bauverwaltung 
 
306 Klimaschutz Herr Hesse (Zimmer 307) 
307 Fördermittel  Herr Reichel 
311 Stadtplanung Frau Franke  
316 Stadtplanung  Frau Timplan (Zimmer 311) 
313 Hochbau Frau Schulze 
317 Hochbau Frau Müller (Zimmer 313) 
314 Tiefbau Frau Böhm  
315 Tiefbau / Brücken  Herr Gürtler (Zimmer 314) 
318  Beiträge, Kataster Frau Neumann (Zimmer 319) 
319 Bau, Vergaben Herr Heilek 
 
 Liegenschaften 
 
323 Liegenschaften Frau Unruh 
324 Liegenschaften Frau Langer 
 
 Außenstellen (ohne Einwahl 470)  
 
 Ortsbüros 
 
Ortsbüro Allrode 039487-292 
Ortsbüro Altenbrak 039456-205 
Ortsbüro Friedrichsbrunn 039487-287 
Ortsbüro Neinstedt  2428 
Ortsbüro Stecklenberg 2768 
Ortsbüro Treseburg 039456-223 
Ortsbüro Warnstedt 2379     
Ortsbüro Weddersleben 03946-2007 
Ortsbüro Westerhausen  03946-6212, - 689844 Fax 
 
 
 
 Schulen  
 
Geschwister Scholl 2693 
Auf den Höhen 5201 
Friedrichsbrunn 039487 - 407 
Neinstedt 5880 
Westerhausen 03946 – 6403 
 
  
 
  
 Stadtwirtschaft 
 
Stadtwirtschaft / Grünanlagen 2672       
   941279 
 
 
 


